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SEHR GEEHRTE                       

GEMEINDEB¦RGERINNEN UND 

GEMEINDEB¦RGER! 

Das heurige Jahr hat leider traurig 
begonnen. Unser geschªtzter Ge-
meinderatskollege G¿nter Fellner 
ist leider viel zu fr¿h verstorben. 
Das freigewordene Gemeinde-
ratsmandat wurde mit Barbara 
PreuÇ wieder besetzt. Ich freue 
mich schon auf eine gute Zusam-
menarbeit. 
 

In gewohnter Tradition gab es 
heuer wieder in jedem Ort eine 
Ortsversammlung. Bei diesem 
Termin berichte ich ¿ber die ver-
schiedenen Themen in der Ge-
meinde und anschlieÇend werden 
die verschiedenen Wortmeldun-
gen beantwortet und wenn not-
wendig werden die Anliegen auf-
genommen und weiterbehandelt. 
Die Stimmung bei den einzelnen 
Ortsversammlungen war sehr gut. 
 

Unsere grºÇte Herausforderung 
ist aktuell, dass der finanzielle 
Spielraum kleiner geworden ist. 
Aus diesem Grund haben wir uns 
f¿r heuer punktuelle Schwerpunk-
te gesetzt. Der Bau der vierten 
Gruppe im Kindergarten wurde 
bereits gestartet und sollte laut 
Plan im Juni 2024 fertig gestellt 
sein. F¿r eine mºgliche lªngere 
Bauzeit haben wir dann noch den 
Juli und den August als Puffer, 
damit p¿nktlich im September 
2024 der Kindergartenbetrieb mit 
vier Gruppen starten kann. 
 

Ein ebenfalls groÇes Projekt ist 
die Regenwasserkanalsanierung 
in Nursch. Die Ausschreibung und 
die Anbotsºffnung sind bereits 
erfolgt. Wir kºnnen bei der Ge-
meinderatssitzung im Mªrz 2024 

die Auftragsvergabe beschlieÇen. 
Es ist geplant, dass die Bauarbei-
ten bez¿glich des Regenwasser-
kanals in Nursch noch im Jahr 
2024 abgeschlossen sein werden. 
 

Im Herbst 2023 wurde mit der Re-
naturierung der Au in GroÇmugl 
begonnen. Dieses Projekt ist f¿r 
die Fauna und Flora hervorra-
gend. Ich freue mich schon auf 
den schºnen Anblick, wenn in Zu-
kunft dieser Bereich wieder in den 
bunten Farben der Natur strahlt. 
Eine Renaturierung wird auch 
sehr gut gefºrdert und unsere 
Kosten werden daher bei nur ca. 
8.000ú sein. 
 

Ich bin ein Freund von klaren Ent-
scheidungen. Alle Beteiligten sol-
len wissen in welche Richtung die 
Reise geht. Es freut mich daher, 
dass die Beteiligung bei der Be-
fragung bez¿glich der weiteren 
Vorgehensweise bei der Wasser-
versorgung Steinabrunn ¿ber 
80% betragen hat und es eine 
eindeutige Zustimmung mit ca. 
75% f¿r die Sanierung der Was-
serversorgungsanlage unter der 
Verwendung des Quellwassers 
Steinabrunn gegeben hat. Dies ist 
gelebte Demokratie, die ich von 
Anfang an versprochen und auch 
umgesetzt habe. 
 

Ich w¿nsche allen Bewohnerin-
nen und Bewohnern einen schº-
nen Fr¿hling. 
 

Euer B¿rgermeister 

 
 
Ing. Christoph Mitterhauser 

B¦RGERMEISTERSPRECHSTUNDE 

B¿rgermeister Christoph Mitterhauser 

hªlt seine Sprechstunden  

DI von 17:00 bis 19:00 Uhr ab 

B¦RGERSERVICEZEITEN 

Marktgemeinde GroÇmugl 

Marktplatz 23 

2002 GroÇmugl 

MO 08:00 bis 12:00 Uhr 

DI 17:00 bis 19:00 Uhr  

MI 10:00 bis 12:00 Uhr 

DO geschlossen 

FR  07:00 bis 10:00 Uhr 

gemeindeamt@grossmugl.gv.at 

02268/6610 
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R¦CKTRITT ORTSVORSTEHER - KG STEINABRUNN 

D er Ortsvorsteher der Ka-

tastralgemeinde Steinabrunn 

Gerhard de Witt gab Anfang De-

zember bekannt, dass er in seiner 

Funktion als Ortsvorsteher zur¿ck-

tritt.  

In der Gemeinderatssitzung vom 

12.12.2023 wurde Gerhard de Witt 

als Ortsvorsteher von Steinabrunn 

abberufen. 

GEMEINDEWOHNUNG ZU VERGEBEN 

I n GroÇmugl, Marktplatz 23 wird eine Gemeinde-wohnung zur Vermietung frei. Die Wohnung hat 

eine GrºÇe von rund 63 mĮ und verf¿gt ¿ber zwei 

Zimmer, K¿che, Vorzimmer, Bad und WC. Dar-

¿ber hinaus gehºren zu dieser Wohnung zwei Kel-

lerabteile. Eine Abstellmºglichkeit f¿r ein KFZ ist 

vor der Wohnung vorhanden. 

Falls Sie die Wohnung besichtigen mºchten, wer-

den Sie ersucht einen Termin telefonisch unter 

02268/6610 zu vereinbaren. 

F¿r nªhere Informationen stehen Ihnen die Be-

diensteten des Gemeindeamtes gerne zur Verf¿-

gung. Bewerbungen sind schriftlich beim Gemein-

deamt einzubringen. 

 

NEUBESETZUNG EINES GEMEINDERATSMANDATES 

A m 16. Jªnner 2024 wurde durch das viel zu fr¿he Ableben des Gemeinderatsmitgliedes 

Herrn G¿nter Fellner ein Mandat im Gemeinderat 

frei. 

Seitens der Wahlpartei ProMugl wurde Frau Bar-

bara PreuÇ namhaft gemacht und als neue Ge-

meinderªtin einberufen.  

Die Marktgemeinde GroÇmugl freut sich auf eine 

gute Zusammenarbeit. 

STREUSPLITTKEHRUNG 2024 

D ie diesjªhrige Streusplittkehrung entlang der Landesï bzw. GemeindestraÇen wird ab 

25.03.2024 (voraussichtlich eine Woche) durchge-

f¿hrt. 

Wenn Sie den Streusplitt von Gehsteig und Ab-

stellflªche Richtung StraÇenrand kehren, tragen 

Sie zu einem sauberen Ortsbild bei und erleich-

tern die Kehrarbeiten wesentlich. Selbstverstªnd-

lich kºnnen Sie den Streusplitt auch privat ver-

wenden. 

Keinesfalls darf der Streusplitt in der Restm¿llï 

oder Biotonne entsorgt werden. 

Splittabholungen vor den privaten Hªusern durch 

die Bauhofmitarbeiter werden nicht durchgef¿hrt! 

Kehren Sie keinesfalls den Streusplitt auf kleine 

Hªufchen neben den Fahrbahnrand! 

Bei Ausweichmanºvern kann es dadurch zu Unfªl-

len und eventuellen Haftungsanspr¿chen kom-

men.  

Bitte halten Sie an diesen Tagen die Abstellflª-
chen frei von parkenden Autos!  
 
Die Marktgemeinde GroÇmugl bedankt sich bei 
Allen, die mithelfen, dass unsere GroÇgemeinde 
auch weiterhin ein lebenswerter Platz bleibt. 
 



www.grossmugl.gv.at                                                                                                   Mªrz 2024 Å Gemeindenachricht       5 

 

NEUE SOFTWARE IM GEMEINDEAMT 

GEORG - DER GEMEINDE-ORGANISATOR 

D ie Marktgemeinde GroÇmugl hat mit 01.01.2024 die gesamte Gemeindeverwaltung, den gesetzli-chen Vorgaben entsprechend, auf ein neues Verwaltungs- bzw. Verrechnungssystem namens 

GeOrg umgestellt.  
 

GeOrg (Software) integriert viele unterschiedliche Systeme und ºffentliche Register, wie zum Bei-

spiel das zentrale und lokale Melderegister, das Adress-, Wohnungs-, Gebªude- und Unterneh-

mensregister usw. Mit GeOrg gelingt die Einbindung der B¿rgerinnen und B¿rger und der Wirtschaft 

ohne deren zusªtzlichen persºnlichen Anforderungen. Dabei werden Datenschutz und Datensicher-

heit durch zentrale Dienste gewªhrleistet. 
 

Was ªndert sich f¿r Sie? 

Jeder Wechsel eines gewohnten EDV-Systems bringt auch  nderungen mit sich!  
 

Die Vorschreibungen f¿r die Gemeindeabgaben sehen in Zukunft nicht nur optisch anders aus, sondern brin-

gen auch sonst einige Neuerungen mit sich.  Grundsªtzlich wird die altbekannte Vorschreibung durch  die 

ĂLastschriftanzeigeñ ersetzt. GemªÇ den Vorschriften der Bundesabgabenordnung (BAO) wird Ihnen bei jeder 

 nderung der Geb¿hrenhºhe ein Bescheid ¿bermittelt. Dieser enthªlt eine detaillierte Aufstellung der Geb¿h-

ren, da in der Lastschriftanzeige nur mehr die Vorschreibungsbetrªge angef¿hrt sind. 
 

Sie erhalten in Zukunft die Vorschreibungen, Rechnungen oder sonstige Schriftst¿cke nicht mehr im gewohn-

ten Kuvert der Marktgemeinde GroÇmugl, sondern in einem neutralen Kuvert der ¥sterreichischen Post AG 

mit der Anschrift:  ĂSENDUNG MIT AMTLICHEM INHALTñ. 
 

Durch die Einf¿hrung von GeOrg besteht die Mºglichkeit Sendungen elektronisch zu empfangen und zuzu-

stellen.  Am 01.01.2020 trat das Recht auf elektronischen Verkehr mit Behºrden Ä1a E-Government Gesetz 

in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt wird die Zustellung behºrdlicher Schriftst¿cke elektronisch an B¿rgerInnen, 

Unternehmen und Gemeinden ¿ber das elektronische Postfach ĂMein Postkorbñ ermºglicht.  

F¿r Privatpersonen ist das elektronische Postfach ĂMein Postkorbñ ¿ber www.oesterreich.gv.at sowie ¿ber 

die App ĂDigitales Amtñ verf¿gbar. F¿r juristische Personen ist ĂMein Postkorbñ ¿ber das Unternehmensser-

viceportal (USP) abrufbar. 

Geht eine neue Nachricht in "Mein Postkorb" ein, werden Sie davon verstªndigt. Die Verstªndigung erfolgt 

an die bei der Registrierung hinterlegte und verifizierte E-Mail-Adresse/n. Dadurch wird sichergestellt, dass 

der Empfªnger stets ¿ber neue Zustellungen in "Mein Postkorb" informiert wird. 
 

Im Zuge der EDV-Umstellung m¿ssen sªmtliche Daten des bisherigen in das neue System ¿bernommen wer-

den. Die Verwaltung der Marktgemeinde GroÇmugl bittet daher schon jetzt um Ihr Verstªndnis, wenn bei die-

ser umfangreichen Systemumstellung Unstimmigkeiten auftreten kºnnten.  
 

Sollten sie noch weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Bediensteten der Marktgemeinde GroÇmugl 

wªhrend der Amtsstunden gerne zur Verf¿gung. 

CARITAS PALLIATIVTEAM - SPENDE 

Anlªsslich des Begrªbnisses von Frau Maria Koller 

wurde zugunsten der Caritas ú 1.099,- gespendet. 

Die Familien Koller und Hemrich bedanken sich 

recht herzlich f¿r die Geldspenden und haben den 

Betrag auf ú 2.100,- erhºht 

http://www.oesterreich.gv.at
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FASCHINGSKRAPFEN F¦R UNSERE J¦NGSTEN IN DER GEMEINDE 

W ie jedes Jahr haben die Kindergartenkinder und die Volksschulkinder zum Fasching 

vom B¿rgermeister kºstliche Faschingskrapfen 

bekommen. 

B¿rgermeister Ing. Christoph Mitterhauser nahm 

sich persºnlich Zeit und brachte die Faschings-

krapfen zu den J¿ngsten der Marktgemeinde. 

 

EINF¦HRUNG EINER TURNSAAL - BEN¦TZUNGSGEB¦HR 

E inige Privatpersonen und Vereine nutzen den Turnsaal der Volksschule GroÇmugl f¿r diver-

se Aktivitªten. Dadurch entstehen der Gemeinde 

Kosten f¿r Strom, Wasser, Reinigung, etc. 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde GroÇmugl 

hat deshalb beschlossen eine Ben¿tzungsgeb¿hr 

f¿r den Turnsaal der Volksschule GroÇmugl einzu-

f¿hren, welche wie folgt festgesetzt wurde: 

-Ben¿tzungsgeb¿hr pro Stunde: ú 25,- 

-Ben¿tzungsgeb¿hr pro Stunde f¿r ¥TSU: ú 15 ,- 
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PLANUNGSPHASE UND AUFTRAGSVERGABEN F¦R DEN KINDERGAR-

TENZUBAU SIND ABGESCHLOSSEN 

M it dem Bau einer vierten Kindergartengruppe soll gewªhrleistet werden, dass so viele Kin-

der wie mºglich den Kindergarten  

besuchen kºnnen. Mit der Planung sowie der  

Erstellung der Projektunterlagen wurde Architekt 

Dipl.-Ing. Franz Sam beauftragt. 

Der Bau der vierten Kindergartengruppe soll im 

westlichen Anschlussbereich des bestehenden 

Kindergartens erfolgen. Die neue Gruppe besteht 

aus einem 86,60 mĮ groÇen Gruppenraum, einer 

Garderobe mit 20,96 mĮ sowie einer Sanitªranlage 

mit der GrºÇe von 10,52 mĮ. Des Weiteren soll 

auch ein neues Spielgerªtelager im westlichen Be-

reich des Kindergartenzubaus seinen Platz finden. 

 

Ansicht Nord 
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Nach der Projektplanung war der nªchste Schritt 

die Ausschreibung der einzelnen Gewerke. ¦ber 

die Auftragsvergabe wurde einstimmig in der Ge-

meinderatssitzung vom 12. Dezember 2023 abge-

stimmt.  

Die Gesamtkosten des Kindergartenzubaus belau-

fen sich auf ú 566.016,86 exkl. Ust. 

Die Auftrªge der einzelnen Gewerke wurden an 

folgende Firmen vergeben: 

Firma Gewerk 

Hausumzubau GmbH Baumeister 

Graf Holztechnik GmbH Fertigdachelemente, Spengler- und Schwarzdeckerarbeiten 

S-M-B Stahl-Metallbau GmbH Konstruktiver Stahlbau 

PSP Holz GmbH Holz-Alu-Fenster, T¿ren 

Leitner Haustechnik GmbH Haustechnikinstallation, Zusatzheizung und PV-Anlage 

Elektrotechnik Helmut Seibert Elektro 

Maler Schmid GmbH Vollwªrmeschutz, Lackier- und Malerarbeiten 

Boden Karner GmbH Parkettlegearbeiten 

Kramer & Fiedler GmbH Fliesenleger 

Grundriss Obergeschoss 

Grundriss Erdgeschoss 
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VOLKSSCH¦LER:INNEN AUS GROSSMUGL ERFAHREN IM S¦DWIND-

WORKSHOP ¦BER DEN (UN-)FAIREN WEG DER SCHOKOLADE 

I n der Volksschule GroÇmugl fanden in Ko-operation mit der Klimab¿ndnis und     
FAIRTRADE-Gemeinde GroÇmugl Workshops 
mit S¿dwind Niederºsterreich statt. Es drehte 
sich dabei alles um die Schokoladenprodukti-
on und wie diese nachhaltig und fair gestaltet 
werden kann.  
 
Rund 8,5 kg Schokolade werden pro Kopf in ¥s-
terreich jedes Jahr vernascht. Doch wie steht es 
um die Herstellung dieses bitters¿Çen Genussmit-
tels? In spielerischer Form wurden die Hintergr¿n-
de der beliebten Nascherei erforscht. S¿dwind-
Referentin Maja Haider ging mit den teilnehmen-
den Sch¿ler:innen wichtigen Fragen rund um den 
Kakao auf den Grund: Wie schaut eine Rohkakao-
bohne aus und was ist Kakaobutter? Wie wird 
Schokolade erzeugt und wer verdient dabei am 
meisten? 
 
Laut einer Studie der Universitªt Chicago aus 
2020 m¿ssen alleine in der Elfenbeink¿ste und 
Ghana immer noch etwa 1,5 Millionen Kinder unter 
besonders ausbeuterischen Bedingungen arbei-
ten. Beide Lªnder sind zusammen f¿r 60 Prozent 
der globalen Kakaoproduktion verantwortlich und 
beliefern auch in ¥sterreich namhafte Marken.  
Das ist f¿r unsere Sch¿ler:innen schwer vorstell-
bar und dennoch f¿r viele Kinder in vielen anderen 
Lªndern Realitªt. Wie kann man also sicher sein, 
dass keine Kinderarbeit in der s¿Çen Nachspeise 
steckt? Am besten durch den Kauf von zertifizier-
ter Ware, wie dem FAIRTRADE-G¿tesiegel.  
 
Auch die Sch¿ler:innen der Volksschule GroÇmugl 
lernten im S¿dwind Workshop ¿ber den Fairen 
Handel. Bei FAIRTRADE geht es um die Gestal-
tung ºkologisch und sozial nachhaltiger sowie 

transparenter Handels- und Verarbeitungswege. 
Der Faire Handel setzt auf langfristige Partner-
schaften mit den Kleinbªuer:innen und mºchte die 
Menschen hinter dem Produkt sichtbar machen. 
S¿dwind empfiehlt beim Einkauf auf FAIRTRADE- 
und Bio-Zertifikate zu achten, um gerechte Bedin-
gungen f¿r die Arbeiter:innen zu sichern und Kin-
derarbeit auszuschlieÇen. Neben dem FAIRTRA-
DE-G¿tesiegel gibt es mittlerweile viele andere 
Zertifikate. Wer sich einen besseren ¦berblick 
¿ber das ĂG¿tesiegel-Labyrinthñ verschaffen 
mºchte, kann beispielsweise auf den neuen  
Siegel-Check (https://siegelcheck.suedwind.at) 
von S¿dwind zur¿ckgreifen.  
Denn durch bewussten Konsum kann ein wichtiger 
Beitrag zur Bekªmpfung von Armut geleistet wer-
den. Wenn Verstªndnis daf¿r geschaffen wird, 
dass f¿r ºkologisch und sozial fair produzierte Pro-
dukte ein fairer Preis bezahlt werden muss, dann 
n¿tzt das nicht nur den Produzierenden im Globa-
len S¿den, also beispielsweise in den Anbaulªn-
dern von Kakao, sondern auch den lokalen Bªu-
er:innen in Niederºsterreich. 
 
Ein Highlight des S¿dwind Workshops war die 
Verkostung der selbst gemachten fairen Schokola-
denpralinen, die bei den Sch¿ler:innen allen Alters 
den Eindruck hinterlieÇen: ĂFair schmecktôs am 
bestenñ.  
 
Nªhere Informationen: 
S¿dwind Niederºsterreich 
Bahngasse 46, 2700 Wiener Neustadt 
02622/24832, noe@suedwind.at 
www.suedwind.at/niederoesterreich 
 
 

https://siegelcheck.suedwind.at/
mailto:noe@suedwind.at
http://www.suedwind.at/niederoesterreich
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DIE KLEINEN K¦NSTLER/INNEN DER  

MARKTGEMEINDE GROSSMUGL 

E in kleiner Eindruck davon wie kreativ die J¿ngsten in der Marktgemeinde GroÇmugl 

sind: Einige Kinder haben das Angebot angenom-

men und brachten ihre Zeichnung auf das Ge-

meindeamt. Im Gegensatz dazu erhielten sie von 

den Gemeindemitarbeitern eine kleine ¦berra-

schung. Auf der R¿ckseite jeder Amtlichen Mittei-

lung befindet sich eine Malvorlage, welche gerne 

am Gemeindeamt abgegeben werden kann. 
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N¥ HUNDEHALTEGESETZ 

D ie Novelle des N¥ Hundehaltegesetzes, wel-che am 1. Juni 2023 in Kraft getreten ist, 

brachte einige Neuerungen mit sich.  

F¿r jeden neu angeschafften Hund, welcher nach 

dem 1. Juni 2023 bei der Gemeinde angemeldet 

wird, ist vom Hundehalter ein allgemeiner Sach-

kundenachweis sowie ein Nachweis ¿ber eine aus-

reichende Haftpflichtversicherung vorzulegen. 

Nicht nur f¿r neue Hunde hat sich einiges geªn-

dert, im N¥ Hundehaltegesetz wurde unter ande-

rem in den ¦bergangsbestimmungen festgehalten, 

dass f¿r bereits vor dem 1. Juni 2023 gehaltene 

Hunde ein Nachweis ¿ber eine ausreichende Haft-

pflichtversicherung bis zum 1. Juni 2025 bei der 

Gemeinde vorzulegen ist.  

Der Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversi-

cherung ist dann gegeben, wenn der Hundehalter 

oder die Hundehalterin eine auf seinen oder ihren 

Namen lautende Haftpflichtversicherung mit einer 

Mindestversicherungssumme in der Hºhe von  

ú 725.000,- pro Hund f¿r Personenï und Sach-

schªden abgeschlossen hat und aufrecht erhªlt. 

 

FRIEDHOFSGEB¦HRENORDNUNG 

D er Gemeinderat der Marktgemeinde GroÇ-mugl hat in seiner Sitzung vom 12.12.2023 

die Friedhofsgeb¿hrenordnung neu festgesetzt.  

Die Grabstellengeb¿hr f¿r die ¦berlassung des 

Ben¿tzungsrechts auf 10 Jahre bei Erdgrabstellen 

bzw. bei sonstigen Grabstellen auf 10 Jahre bei 

Urnennischen und 30 Jahre bei Gr¿ften, betrªgt 

f¿r 

Erdgrabstellen 

1. f¿r 2 Leichen und Urnen (Einzelgrab) ú 220,- 

2. f¿r 4 Leichen und Urnen (Doppelgrab) ú 360,- 

3. f¿r mehr als 4 Leichen und Urnen  ú 460,- 

Sonstige Grabstellen 

1. Gruft bis zu 3 Leichen und Urnen ú 3.000,- 

2. Gruft bis zu 6 Leichen und Urnen ú 5.400,- 

3. Urnennische f¿r 4 Urnen   ú 2.000,- 

Mehr Informationen finden Sie beim Bundesministerium f¿r Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitªt, In-

novation und Technologie. 
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N¥ BAUORDNUNG 2014 - AUFSTELLUNG VON HEIZKESSELN 

S eit 1. Jªnner 2024 gibt es seitens des Landes 

Niederºsterreich neue Fºrderpauschalen zum 

Thema ĂRaus aus ¥l und Gasñ. Aufgrund dessen 

werden eventuell einige Einwohner dar¿ber nach-

denken den alten ¥l-bzw. Gasheizkessel gegen 

ein klimafreundlicheres Heizsystem zu tauschen. 

Die Marktgemeinde GroÇmugl mºchte darauf auf-

merksam machen, dass die Aufstellung von Heiz-

kesseln mit einer Nennwªrmeleistung von nicht 

mehr als 50 kW, welche an eine ¿ber Dach  

gef¿hrte Abgasanlage angeschlossen sind, ein 

meldepflichtiges Vorhaben im Sinne des Ä 16 N¥ 

Bauordnung darstellt. 

FERTIGSTELLUNGSANZEIGEN GEM SS N¥ BAUORDNUNG 2014 

D ie Baubewilligung umfasst das Recht zur Ausf¿hrung des Bauwerkes und dessen Be-

n¿tzung nach Fertigstellung, wenn die Bescheini-

gung des Bauf¿hrers ¿ber die bewilligungsgemª-

Çe Ausf¿hrung des Bauwerkes und die weiteren 

vorgesehen Beilagen vorgelegt werden. Anzeige-

pflichtige Abweichungen sind in dieser Anzeige 

darzustellen. 

Wenn Sie daher im Besitz einer aufrechten baube-

hºrdlichen Bewilligung sind und dieses bewilligte 

Bauvorhaben fertiggestellt haben, ist dies der 

Baubehºrde anzuzeigen.  

GemªÇ Ä 24 der N¥ Bauordnung 2014 erlischt 

das Recht aus einem Baubewilligungsbescheid, 

wenn die Ausf¿hrung des bewilligten Bauvorha-

bens nicht binnen f¿nf Jahren ab dem Beginn voll-

endet wurde. Die Frist f¿r die Fertigstellung eines 

bewilligten Bauvorhabens ist entsprechend des Ä 

24 der N¥ Bauordnung zu verlªngern, wenn der 

Bauherr dies vor ihrem Ablauf beantragt und das 

Bauvorhaben innerhalb einer angemessenen Frist 

vollendet werden kann.  

Die Marktgemeinde GroÇmugl weist ausdr¿cklich 

auf diese Bestimmungen hin. 

JUGEND:INFO 

Die Jugend:karte N¥ des Landes Niederºster-
reich steht allen Jugendlichen zwischen 14 und 24 
Jahren kostenlos im Scheckkartenformat zur 
Verf¿gung. 

Neben ihrer Funktion als offiziell anerkannter  
Altersnachweis im Sinne des N¥ Jugendgesetzes 
hat sie noch viele weitere attraktive Vorteile f¿r 
junge Menschen zu bieten. Dazu zªhlen ein Ju-
gendmagazin (erscheint viermal pro Jahr) mit vie-
len wertvollen Informationen f¿r Jugendliche, Er-
mªÇigungen bei Partnerbetrieben aus  
Niederºsterreich und ganz Europa, zahlreiche  
Gewinnspiele und weitere Aktionen.  

Alle Informationen dazu befinden sich auf der 
Webseite der Jugend:info N¥ unter 
www.jugendinfo-noe.at 

Voraussetzung: 
Du musst zwischen 14 und 24 Jahren alt sein und 
in N¥ gemeldet sein (als Haupt- oder Neben-
wohnsitz). 

Antragstellung: 

1. F¿lle den Antrag vollstªndig aus. 
2. Lege ein (aktuelles!) Passfoto von dir und 

eine Kopie eines Dokuments 
(Staatsb¿rgerschaftsnachweis, amtlicher 
Lichtbildausweis oder Geburtsurkunde) bei. 

3. Vollstªndigen Antrag samt Beilagen am    
Gemeindeamt abgeben. 

https://www.jugendinfo-noe.at/
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